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TOP 2:

Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze

Drucksache: 266/18

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Mit dem vorliegenden Gesetz soll ein Beitrag zur Sicherstellung der aus Arti-

kel 21 GG resultierenden Aufgaben der Parteien bei der politischen Willensbil-

dung geleistet werden. 

Hierzu soll die im Parteiengesetz vorgesehene absolute Obergrenze für die 

staatliche Parteien(teil-)finanzierung von derzeit etwa 165 Millionen Euro auf 

190 Millionen Euro angehoben werden. Bei der „absoluten Obergrenze“ handelt 

es sich um das jährliche Gesamtvolumen staatlicher Mittel, das allen Parteien 

insgesamt höchstens ausgezahlt werden darf. Grundlage hierfür ist der jährlich 

festzustellende Preisindex der für eine Partei typischen Ausgaben. Dieser orien-

tiert sich einerseits an der Inflationsrate und andererseits an der Kostenentwick-

lung − zum Beispiel durch Änderungen der politisch-kulturellen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die Digitalisierung der Kommunikationswege und Medi-

en, der neuen parteiinternen Partizipationsinstrumente (Mitglieder- statt Dele-

giertenparteitage, Mitgliederentscheide) sowie erhöhte Transparenz- und Re-

chenschaftsanforderungen. Die neue Obergrenze soll erstmals zum 15. Februar 

2019 mit der Festsetzung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages 

nach § 19a Absatz 1 PartG für das Ausgleichsjahr 2018 gelten. 

Parallel hierzu sollen die Staatsleistungen, die Wahlkreisbewerber nach § 49b 

BWahlG pro gültiger Erststimme erhalten, und die Leistungen, die politische 

Vereinigungen nach § 28 EuWG pro gültiger Stimme bei Europawahlen erhal-

ten, an die Beträge, die die Parteien für jede gültige Stimme erhalten, angepasst 

werden.
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II. Zum Gang der Beratungen 

Das Gesetz geht auf eine Initiative der CDU/CSU- und der SPD-Fraktion zu-

rück (vgl. BT-Drucksache 19/2509). Der Deutsche Bundestag hat den Gesetz-

entwurf in seiner 40. Sitzung am 15. Juni 2018 aufgrund der Beschlussempfeh-

lung seines Ausschusses für Inneres und Heimat nach Maßgabe von Änderun-

gen (vgl. BT-Drucksache 19/2734) angenommen.

III. Empfehlung des Ausschusses für Innere Angelegenheiten

Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem 

Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grund-

gesetzes nicht zu stellen. 


